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 Veröffentlicht am 17.09.1996

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1988 §20;

Rechtssatz

Ausf, daß der im konkreten Fall von einem Lehrer besuchte Kurs zur Förderung kommunikativer Fähigkeiten nicht der

berufsspezifischen Fortbildung dient.
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